Muster Koordinierungsmandat final nach Abstimmung G 16 Runde zur Veröffentlichung auf BdB Website und Verteilung an die in der G 16 Runde zusammengeschlossenen Kreditinstitute
Stand: 3.12.2025


[bookmark: Section_Body]VEREINBARUNG ÜBER EIN KOORDINIERUNGSMANDAT[footnoteRef:1] [1:  	Diese Vereinbarung für ein Koordinierungsmandat ist primär für die Fälle gedacht, in denen (i) der Kreditnehmer in einer Restrukturierungssituation die Unterstützung seiner Hausbank bei der Koordinierung des Informationsflusses in und aus der Bankensphäre bis zum Abschluss einer Stillhaltevereinbarung oder während eines bereits vereinbarten Stillhaltezeitraums bedarf und (ii) noch keine seiner Hausbanken diese Rolle (z.B. als Verwaltungsagent unter einem Konsortialkreditvertrag, Poolführer unter einem bestehenden Poolvertrag o.ä.) (mit) übernommen hat. Dies wird meist dann der Fall sein, wenn der Kreditnehmer sich bisher rein über bilaterale Kreditlinien finanziert hat.] 

vom [Datum[footnoteRef:2]] ("Vereinbarung") [2:  	Datum des Abschlusses des Koordinierungsmandats einfügen.] 

zwischen
1. [bookmark: Parties_Preamble][bookmark: Recitals][Name Kreditnehmer] als Kreditnehmer; und

2. [Name Koordinator] als Kreditgeber und Koordinator; und

3. [Namen weiterer Kreditgeber 1] als weiterer Kreditgeber[footnoteRef:3] [3:  	Bitte alle weiteren Kreditgeber aufführen.] 


4. [Name weiterer Kreditgeber 2] als weiterer Kreditgeber

5. [Name weiterer Kreditgeber 3] als weiterer Kreditgeber

[bookmark: _Hlk97626048](die Beteiligten gem. Ziffer 2. bis 5. die „Kreditgeber“ und die Beteiligten gem. Ziffer 1. – 5. nachfolgend die „Parteien“)



[bookmark: _Toc96102133]PRÄAMBEL
[bookmark: RecitalsStart]A.	[footnoteRef:4]Es wird Bezug genommen auf die bilateralen Kreditverträge zwischen dem Kreditnehmer und den Kreditgebern über insgesamt EUR [Gesamtkreditbetrag[footnoteRef:5]]. Eine Liste der Kreditverträge ist dieser Vereinbarung als Anlage 1 beigefügt.  [4:  	Die individuell vorhandene Ausgangssituation ist kurz zu beschreiben, wobei entsprechende Ergänzungen und Löschungen der genannten Beispiele vorzunehmen sind.]  [5:  	Summe der bestehenden Kredite einfügen.] 

[bookmark: _Hlk97634686][bookmark: _Hlk99956555][bookmark: _Hlk99957228][bookmark: _Hlk97717384]B.	Derzeit befindet sich der Kreditnehmer in einer Restrukturierung ("Restrukturierung"). In diesem Zusammenhang [wird/hat] der Kreditnehmer [einen auch für die Kreditgeber akzeptablen Restrukturierungsberater/ die Firma […] als Restrukturierungsberater] ("Restrukturierungsberater") mit der Erstellung eines Restrukturierungskonzepts [beauftragen/beauftragt], welches in Form und Inhalt den Anforderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH in Bezug auf die Erstellung von Restrukturierungskonzepten genügt und die Sanierungsfähigkeit des Kreditnehmers [und seiner Gruppe] prüft ("Restrukturierungskonzept"). [Voraussetzung für eine Sanierungsfinanzierung ist, dass das Restrukturierungskonzept vom Restrukturierungberater mit einer positiven Aussage zur Sanierungsfähigkeit versehen ist.]
[bookmark: _Hlk98486018]C.	Der erste Entwurf des Restrukturierungskonzepts soll den Kreditgebern vom Kreditnehmer und dem Restrukturierungsberater bis spätestens [Datum[footnoteRef:6]] vorgelegt werden. [[footnoteRef:7]Zur Finanzierung dieses Überbrückungszeitraums haben [Überbrückungskreditgeber] mit dem Kreditnehmer Überbrückungskreditverträge über (insgesamt) EUR [Gesamtkreditbetrag] mit Datum vom [Datum] abgeschlossen.]  [6:  	Datum der Vorlage des 1. Entwurfs des Restrukturierungskonzepts.]  [7:  	Zu ergänzen falls einschlägig.] 

D.	[[footnoteRef:8]Auf Basis des Restrukturierungskonzepts soll, wenn dieses eine positive Aussage zur Sanierungsfähigkeit beinhaltet, über eine Sanierungsfinanzierung für den Kreditnehmer [und die Gruppe] verhandelt werden ("Sanierungsfinanzierung"). Die in diesen Verhandlungen zu vereinbarenden [wesentlichen Eckpunkte sollen [in einem Eckpunktepapier festgehalten und] nach Möglichkeit bis [Datum[footnoteRef:9]] abschließend vertraglich umgesetzt werden).] [8:  	Zu ergänzen falls einschlägig.]  [9:  	Geplantes Datum für den Abschluss der Sanierungsfinanzierung.] 

[bookmark: _Hlk97893839]E.	Zur Erreichung des angestrebten Zieles der Restrukturierung des Kreditnehmers [und der Gruppe] erscheint es sinnvoll, die Kommunikation und die Arbeitsabläufe zwischen den in die Restrukturierung involvierten Beteiligten, insbesondere den Kreditgebern, [weiteren Finanzierungsparteien (wie z.B. Schuldscheindarlehensgläubigern, Warenkreditversicherern, Factoringbanken)], und dem Kreditnehmer [sowie dessen Gruppengesellschaften][und seinen Gesellschaftern], dem Restrukturierungsberater sowie den jeweiligen Beratern der vorgenannten Beteiligten (sämtliche vorgenannten Beteiligte nachfolgend „Beteiligte“) zu zentralisieren, zu vereinheitlichen, zu moderieren und dadurch zu beschleunigen. Dafür soll auf Wunsch des Kreditnehmers [Name koordinierendes Kreditinstitut] als Koordinator ("Koordinator") mandatiert werden. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung soll die [Name koordinierendes Kreditinstitut] als Koordinator eingesetzt sowie – neben anderen Inhalten – sollen die Aufgaben und Rechte des Koordinators sowie dessen Vergütung festgelegt werden. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:
[bookmark: _Toc333570456][bookmark: _Toc95895899][bookmark: _Toc96102134][bookmark: _Hlk97626241]1.	ERNENNUNG DER [NAME KOORDINIERENDES KREDITINSTITUT] ZUM KOORDINATOR
[bookmark: TypeHere]1.1	Der Kreditnehmer ernennt mit sofortiger Wirkung [Name koordinierendes Kreditinstitut] auf Basis der Inhalte dieser Vereinbarung zum Koordinator. Die Kreditgeber stimmen dieser Ernennung hiermit ebenfalls zu.
1.2	[Name koordinierendes Kreditinstitut] nimmt die Ernennung zum Koordinator an. 
[bookmark: _Toc96102135]2.	AUFGABE UND ROLLE DES KOORDINATORS
2.1	Der Koordinator wird folgende Aufgaben wahrnehmen[footnoteRef:10]:  [10:  	Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend und lediglich beispielhaft. Die Aufzählung ist ggf. um individuelle Besonderheiten des jeweiligen Falles anzupassen.] 

(a)	Der Koordinator wird als zentraler Ansprechpartner für Gespräche und Verhandlungen mit und zwischen den Beteiligten fungieren. Der Koordinator wird den Kreditnehmer insbesondere unterstützen, die von ihm seitens der Kreditgeber/Beteiligten eingeforderten Informationsverpflichtungen zu erfüllen, indem er entsprechende Anforderungen sammelt, aggregiert und anschließend den Kreditnehmer in deren banküblicher Aufbereitung und Versendung unterstützt. 
(b)	Der Koordinator wird zwischen den Beteiligten stattfindende Gespräche, Treffen und Verhandlungen terminieren, organisieren, inhaltlich vorbereiten (z.B. die Agenda vorbereiten, Agendapunkte vorbesprechen und die Agenda versenden), koordinieren, moderieren und durchführen (durch die Agenda führen, Präsentationen halten, Diskussionen zielorientiert leiten und – falls gewünscht und notwendig – entsprechende Ergebnisprotokolle anfertigen), Sachstands(zwischen)ergebnisse analysieren und präsentieren. 
(c)	[Der Koordinator wird den Kreditnehmer bei der Verhandlung von zu vereinbarenden Dokumentationen [Stillhaltevereinbarung, kommerzielles Eckpunktepapier, Termsheet etc.] unterstützen und deren Dokumentation, erstellen. [footnoteRef:11]] [11:  	Bedarfsgerecht aufzunehmen oder zu ergänzen.] 

(d)	[Der Koordinator wird sich nach besten Kräften bemühen, eine ausgewogene Sanierungsfinanzierung mit allen daran beteiligten Parteien zu verhandeln und zu dokumentieren. [footnoteRef:12] ] [12:  	Eine Verpflichtung zur Arrangierung einer Sanierungsfinanzierung soll in einer Restrukturierungssituation aufgrund der damit verbundenen Haftungsrisiken grundsätzlich nicht übernommen werden.] 

2.2	Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben aus dieser Vereinbarung hält der Koordinator bei Bedarf entsprechende Finanzierersitzungen ab. An diesen Sitzungen sollen auf Verlangen des Koordinators neben Vertretern der Kreditnehmer, die Kreditgeber und ggf. weitere Beteiligte teilnehmen.
[bookmark: _Ref95897897]2.3	Der Kreditnehmer wird dem Koordinator alle für Zwecke der Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung notwendigen sowie von ihm geforderten Informationen und Unterlagen bzw. erbetene Unterstützung zur Verfügung stellen und darauf hinwirken, dass [sonstige Mitglieder der Gruppe und deren Gesellschafter] dies ebenfalls tun. 
[bookmark: _Hlk98339638]2.4	Weitere Aufgaben, Funktionen oder Verantwortung sowie damit einhergehende Pflichten übernimmt der Koordinator nicht. Insbesondere wird auch keine Verpflichtung zur Arrangierung einer Sanierungsfinanzierung übernommen.[footnoteRef:13] [13:  	S. Fn. 12.] 

[bookmark: _Toc96102136]3.	BEFREIUNG VON VERTRAULICHKEIT / KEIN VERTRETER 
3.1	Der Koordinator ist befugt, sämtliche zum Zwecke der Erfüllung seiner Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung -insbesondere den unter Ziffer 2.1 genannten Aufgaben- erforderlichen Handlungen vorzunehmen und insbesondere sich mit den Beteiligten jederzeit und nach eigenem Ermessen auszutauschen und zu beraten. Der Koordinator ist insoweit umfassend von den Parteien dieser Vereinbarung vom Bankgeheimnis und sonstigen Vertraulichkeitsverpflichtungen befreit.
3.2	Der Koordinator übernimmt keine repräsentative Funktion für die Parteien oder die Beteiligten und hat gegenüber diesen auch keine (insbesondere treuhänderischen) Pflichten. 
[bookmark: _Ref95900835][bookmark: _Ref96093493][bookmark: _Toc96102137]4.	VERANTWORTUNG / HAFTUNG
[bookmark: _Ref96091856]Die Weitergabe jeglicher Informationen und/oder Dokumente durch den Koordinator erfolgt unverbindlich. Der Koordinator ist gegenüber den Beteiligten für die Richtigkeit und Vollständigkeit übermittelter Informationen und/oder Unterlagen nicht verantwortlich. Der Koordinator haftet gegenüber den Parteien dieser Vereinbarung nur für (i) vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten und (ii) die schuldhafte Verletzung seiner vertragswesentlichen Pflichten aus dieser Vereinbarung; in diesem Fall aber der Höhe nach begrenzt auf den typischerweise entstehenden, vorhersehbaren Schaden und (iii) die schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
[bookmark: _Toc96102138]5.	EIGENE VERANTWORTLICHKEIT
Die Kreditgeber wissen und erkennen an, dass sie weiterhin sämtliche Bewertungen, Risikoeinschätzungen, Untersuchungen und Entscheidungen in eigener Verantwortung vorzunehmen haben, insbesondere 
(a) 	zu der finanziellen Situation des Kreditnehmers [und der Gruppe], seiner Kreditwürdigkeit und Sanierungsfähigkeit [, sowie der Werthaltigkeit und Durchsetzbarkeit von Sicherheiten], 
(b)	zu der Wirksamkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit von Informationen, Erklärungen, Dokumenten und Verträgen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Kreditvertrag, dem Restrukturierungsprozess, dem ersten Entwurf des Restrukturierungskonzepts sowie dem finalen Restrukturierungskonzept, die sie von Beteiligten erhalten, 
(c)	hinsichtlich potenzieller Regressansprüche gegen andere Beteiligte an der Restrukturierung und
(d)	zu Empfehlungen des Koordinators.
[bookmark: _Ref96093532][bookmark: _Toc96102139]6.	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG / KOSTENTRAGUNG 
6.1	In Kenntnis der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Bearbeitungsgebühren bei Darlehensverträgen mit Unternehmen (u.a. BGH, Urteil vom 4.7.2017 – XI ZR 562/15 und BGH, Urteil vom 4.7.2017 – XI ZR 233/16) bietet der Kreditnehmer dem Koordinator die nachfolgende Aufwandsentschädigung und Kostentragung als nicht rückzahlbare Gegenleistung für die Erbringung der in Ziffer 2.1 aufgeführten Tätigkeiten rechtsverbindlich und unwiderruflich an. Der Koordinator erhält für die Erbringung der in Ziffer 2.1 aufgeführten Tätigkeiten und den damit verbundenen erheblichen Arbeitsmehraufwand im Vergleich zu einer Begleitung als einfacher Kreditgeber eine pauschale Aufwandsentschädigung von EUR [Betrag[footnoteRef:14]] zzgl. Umsatzsteuer pro Monat der Tätigkeit zuzüglich tatsächlich entstandener und dem Kreditnehmer nachgewiesener Kosten und Auslagen (insbesondere Kosten für Reisetätigkeit usw.). Abweichende Erstattungs-/Vergütungsmodelle sind zwischen dem Koordinator und dem Kreditnehmer ergebnisoffen diskutiert und verhandelt worden und der Kreditnehmer hat sich anschließend eigenverantwortlich für das vorgenannte Erstattungs-/Vergütungsmodell entschieden. [14:  	Bitte einen dem Umfang des Vorganges und dem zu erwartenden Aufwand angemessenen Betrag einsetzen. Fragestellungen der Umsatzsteuer sind von jedem Kreditinstitut, das die Koordinatorenrolle übernimmt, eigenverantwortlich zu bewerten.] 

6.2	Als Tätigkeitsbeginn wird hierbei der [Datum] festgelegt. Die Aufwandsentschädigung ist für jeden [vollen/angefangenen] Monat der Tätigkeit des Koordinators jeweils am letzten Tag des ablaufenden Monats sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. Etwaige Kosten und Auslagen des Koordinators sind innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen nach Aufforderung durch den Koordinator zu erstatten. Die in Rechnungen betreffend Kosten und Auslagen jeweils enthaltene Umsatzsteuer ist ebenfalls zu erstatten. 
[bookmark: _Toc96102140]7.	BEENDIGUNG
7.1	Der Koordinator kann seine Tätigkeit als Koordinator jederzeit ohne nähere Begründung beenden. Die Beendigung ist den übrigen Parteien mit einer Frist von fünf (5) Bankarbeitstagen schriftlich im Voraus mitzuteilen. 
7.2	Jegliche Form einer Beendigung der Tätigkeit des Koordinators lässt die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Rechte und Pflichten der Parteien gegenüber dem Koordinator unberührt, soweit hierin nichts anderes bestimmt ist. Weitere Rechte und Pflichten entstehen nach diesem Zeitpunkt zugunsten und zulasten des Koordinators nicht. Ziffern 4 (Verantwortung/Haftung), 5 (Eigene Verantwortlichkeit), 6 (Aufwandsentschädigung/Kostentragung), 8 (Salvatorische Klausel), [11 (Anwendbares Recht)] und 12 (Gerichtsstand) bleiben wirksam.
[bookmark: _Ref96093570][bookmark: _Toc96102141]8.	SALVATORISCHE KLAUSEL
Soweit sich eine oder mehrere der Bestimmungen dieser Vereinbarung als nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar erweisen sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
[bookmark: _Toc96102142]9.	GELTUNGSDAUER
Diese Vereinbarung gilt [rückwirkend] ab dem [Datum]. 
[bookmark: _Toc96102144]10.	ERGÄNZUNGEN / ÄNDERUNGEN
Ergänzungen oder Änderungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Klausel 10 (Ergänzungen / Änderungen) oder Verzichtserklärungen in Bezug auf eine Bestimmung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht.
[bookmark: _Ref96093659][bookmark: _Toc96102145][11.	[footnoteRef:15]ANWENDBARES RECHT  [15:  	Nur einfügen, wenn eine oder mehrere ausländische Parteien beteiligt sind.] 

Diese Vereinbarung und sämtliche außervertraglichen Schuldverhältnisse, die aufgrund oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.]
[bookmark: _Ref96093671][bookmark: _Toc96102146]12.	GERICHTSSTAND
Die Gerichte in [Frankfurt am Main[footnoteRef:16]] sind zuständig für alle Klagen oder Verfahren aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung. [16:  	Alternativ kann auch eine andere deutsche Stadt vereinbart werden, in der mindestens ein Landgericht seinen Sitz hat.] 

[bookmark: _Toc96102147]13.	ABSCHLUSS DER VEREINBARUNG
[bookmark: _Ref414017635]13.1	Die Parteien können diese Vereinbarung auch durch Austausch der jeweils unterzeichneten Unterschriftenseite (-n) schließen. Der Austausch der Unterschriftenseite (-n) erfolgt vorab durch Übermittlung einer PDF-Datei der jeweils unterzeichneten Originalunterschriftenseite (-n) als E-Mailanhang und nachfolgende Übersendung der Originale an den Koordinator.
13.2	Die Vereinbarung kommt mit Zugang der letzten Unterschriftenseite als PDF-Datei beim Koordinator zustande. Der Koordinator wird den Zugang der letzten unterzeichneten Unterschriftenseite als PDF-Datei an alle übrigen Parteien per E-Mail und den Erhalt der Originale jeweils bestätigen. 
13.3	Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmungen bestellen die übrigen Parteien den Koordinator als ihren Empfangsvertreter und beauftragen und ermächtigen diesen in diesem Zusammenhang jeweils ausdrücklich, die als PDF übermittelte (-n) Unterschriftenseite (-n) von der bzw. für die betreffende Partei entgegenzunehmen und jeweils einen Ausdruck hiervon der zuvor abgestimmten Unterschriftenversion der Vereinbarung anzufügen. Gleiches gilt für die im Nachgang übermittelten Originale der Unterschriftenseiten. Es wird klargestellt, dass den Koordinator in diesem Zusammenhang über die Empfangnahme der Unterschriftenseiten hinaus keine weitergehenden Pflichten treffen. Insbesondere darf der Koordinator in diesem Zusammenhang von der inhaltlichen Identität der Originale der Unterschriftenseite (-n) mit der (den) ihm nach Absatz (2) übermittelten Unterschriftenseite (-n), der Authentizität der geleisteten Unterschriften sowie der Zeichnungsberechtigung der Unterzeichner für die jeweiligen Parteien dieser Vereinbarung ausgehen.
13.4	Jede Mitteilung nach oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung hat schriftlich per Post oder E-Mail an die folgende Adresse:
1. An [Kreditnehmer]:	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
[bookmark: _Hlk139198888]An [Koordinator]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An [weiterer Kreditgeber 1]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An [weiterer Kreditgeber 2]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An [weiterer Kreditgeber 3]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
oder eine andere, von einer Partei an die jeweilig anderen Parteien rechtzeitig vorher mitgeteilte Adresse zu erfolgen.
[bookmark: Section_ExecutionPage]
[bookmark: Schedule][Name koordinierendes Kreditinstitut] 
als Kreditgeber und Koordinator

.........................., den ................. 

.............................................................................. 

[Name weiterer Kreditgeber 1] 

.........................., den ................. 

.............................................................................. 

[Name weiterer Kreditgeber 2] 

.........................., den ................. 

..............................................................................

[bookmark: _Hlk105744406][Name weiterer Kreditgeber 3] 

.........................., den ................. 

.............................................................................

[Name Kreditnehmer] 

.........................., den ................. 

.............................................................................. 



ANLAGE 1
Liste der Kreditverträge

	Kreditgeber
	Vertragsdatum / Bezeichnung Kreditvertrag
	Kreditbetrag
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